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Fall 1
Lösungsvorschlag

Möglicherweise kann die GmbH von der oHG Zahlung der 50.000,- € gemäß 
§ 433 II BGB verlangen.

Dann müßte zunächst einmal ein Kaufvertrag i.S.d. § 433 BGB zwischen der oHG und der GmbH geschlossen worden sein. Für einen Vertrag sind zwei übereinstimmende Willenserklärungen (WE) erforderlich.

A und G haben sich darauf geeinigt, daß die oHG von der GmbH die Prozessoren für 50.000,- € kauft, so daß zwei übereinstimmende WE vorliegen. Fraglich ist jedoch, ob hierdurch die oHG und die GmbH berechtigt bzw. verpflichtet wurden.

Es könnte sein, daß die WE des A gemäß §§ 164 BGB, 125 HGB für und gegen die oHG wirkt. Dann müßte A Vertretungsmacht für die oHG haben. A ist Gesellschafter der oHG, so daß er gemäß § 125 I HGB die oHG vertritt. Folglich wird durch die WE des A die oHG verpflichtet.

Weiterhin kommt in Betracht, daß die WE des G gemäß §§ 35, 36 GmbHG für und gegen die GmbH wirkt. G ist Geschäftsführer der GmbH i.S.d. § 35 GmbHG, so daß durch seine WE die GmbH berechtigt wird.

Folglich wurde ein wirksamer Kaufvertrag zwischen der oHG und der GmbH geschlossen.

Fraglich ist jedoch, ob der Kaufvertrag noch besteht. Es kommt nämlich in Betracht, daß dieser Kaufvertrag wegen Anfechtung gemäß § 142 BGB durch die Äußerung des B als von Anfang an nichtig anzusehen ist. 

Dann wäre zunächst eine Anfechtungserklärung gemäß § 143 BGB seitens der oHG erforderlich. Eine Anfechtungserklärung muß erkennen lassen, daß die Partei das Geschäft wegen eines Willensmangels nicht gelten lassen will; das Wort „Anfechtung“ muß hierbei jedoch nicht ausdrücklich genannt werden.

Der B erklärt, die oHG würde nicht bezahlen, die GmbH könne die Prozessoren wieder abholen. Der Auftrag übersteige die wirtschaftlichen Fähigkeiten der oHG, zumal ein Großkunde abgesprungen sei.
Damit gibt der B klar zu verstehen, daß der Kaufvertrag nicht gelten solle, weil er das Geschäft aus wirtschaftlichen Gründen nicht will. Diese Erklärung wirkt gemäß §§ 164 BGB,  125 HGB für und gegen die oHG, da auch der B als Gesellschafter vertretungsberechtigt ist.

Eine Anfechtungserklärung der oHG liegt also vor.

Fraglich ist jedoch, ob auch ein Anfechtungsgrund gegeben ist. Hier käme allenfalls eine Anfechtung wegen Irrtums gemäß § 119 BGB in Betracht. Dann müßte A sich bei der Bestellung gemäß §§ 119 I, 166 I BGB über den Inhalt seiner Bestellung geirrt haben. A wußte jedoch, was er bestellte. Er hat sich allenfalls dahingehend geirrt, daß die oHG die Prozessoren für den 
- abgesprungenen - Großkunden benötigen würde. Dies stellt aber lediglich einen Motivirrtum dar. Das Risiko eines Motivirrtums trägt jedoch allein der Erklärende, nicht der Erklärungsempfänger. 

Ein Anfechtungsgrund ist demnach nicht gegeben.

Folglich liegt keine wirksame Anfechtung vor, so daß der Kaufvertrag auch nicht gemäß § 142 BGB als von Anfang an nichtig anzusehen ist.

Der Kaufvertrag ist also wirksam.

Dementsprechend ist die oHG gemäß § 433 II BGB verpflichtet, an die GmbH 50.000,- € zu zahlen.

